
 
 

Erste Satzung zur Änderung der Ordnung des Universitätsrechenzentrums der 
Universität Greifswald 

 
Vom 20. Dezember 2021 

 
 
Aufgrund von § 2 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern (Landeshochschulgesetz - LHG M-V) vom 25. Januar 2011 
(GVOBl. M-V 2011, S. 18), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 21. Juni 2021 
(GVOBl. M-V S. 1018) und § 30 Absatz 5 der Grundordnung der Universität Greifswald 
vom 23. März 2021 (hochschulöffentlich bekannt gemacht am 31.05.2021), erlässt die 
Universität Greifswald folgende Satzung: 
 
 

Artikel 1 
 
Die Ordnung des Universitätsrechenzentrums der Universität Greifswald vom 
23. April 2020 (hochschulöffentlich bekannt gemacht am 24. April 2020) wird wie folgt 
geändert: 
 

1. § 5 Absatz 4 wird wie folgt geändert:  
In Satz 3 wird die Angabe „§ 50 Absatz 1“ um die Wörter „und § 55 Absatz 2 Nr. 6“ 
ergänzt. 
 

2. § 8 Absatz 6 wird wie folgt geändert: 
In Satz 1 wird die Ziffer „5“ durch die Ziffer „4“ und die Ziffer „6“ durch die Ziffer „5“ 
ersetzt. 
 
 

Artikel 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer hochschulöffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Senats der Universität 
Greifswald vom 15. Dezember 2021. 
 
Greifswald, den 20.12.2021 
 
 
 

Die Rektorin der  
der Universität Greifswald 

Universitätsprofessorin Dr. rer. nat. Katharina Riedel 
 
 
 
 

Hochschulöffentlich bekannt gemacht am 21.12.2021 


